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1. Geltungsbereich 
Für alle von uns erbrachten Lieferungen und Leis-
tungen gegenüber Unternehmen (Besteller) gelten, 
soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, aus-
schließlich unsere nachstehenden Liefer- und Zah-
lungsbedingungen. Sie gelten gleichfalls für künfti-
ge Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Entge-
genstehende oder hiervon abweichende Bedin-
gungen des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, 
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen.  

 

2. Vertragsabschluss 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie im 

Angebotstext nicht ausdrücklich als bindend be-
zeichnet sind. Ein Vertrag kommt erst zustande, 
wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigen. Für In-
halt und Umfang des Vertrages ist unsere schriftli-
che Auftragsbestätigung maßgebend.  

 
2.2 An Kostenvoranschlägen, Abbildungen, Zeichnun-

gen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Ei-
gentums- und Urheberrechte vor; sie sind vom Be-
steller vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. 

 
2.3 Änderungen der technischen Ausführung der be-

stellten Waren sind zulässig, soweit nicht hierdurch 
eine wesentliche Funktionsänderung eintritt oder 
der Besteller nachweist, dass die Änderung für ihn 
unzumutbar ist.  

 
2.4 Eine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbar-

keit einer Sache übernehmen wir nur, wenn das 
ausdrücklich in unserer Auftragsbestätigung oder 
in unserer Werbung zugesagt worden ist.  

 

3.  Lieferzeit und höhere Gewalt  
3.1 Lieferfristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet werden, sind unverbindlich. 
 
3.2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferfrist 

setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.  
 
3.3 Liefertermine und Lieferfristen stehen unter dem 

Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig 
beliefert werden. 

 
3.4 Bei nachträglichen, vom Besteller gewünschten 

Änderungen oder bei Lieferhindernissen, die wir 
nicht zu vertreten haben (insbesondere Naturka-
tastrophen und Arbeitskämpfe, die uns oder unse-
re Sublieferanten betreffen), verlängert sich die 
Lieferfrist angemessen. Wir werden dem Besteller 
in diesem Fall den Beginn und das Ende derartiger 
Umstände baldmöglichst mitteilen. Für unverschul-
dete Betriebsstörungen haften wir auch nicht wäh-
rend eines Verzuges. Wird uns die Erfüllung unse-
rer Verpflichtungen aus solchen Gründen unzu-

mutbar, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten. Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen 
eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Das Rück-
trittsrecht besteht auch dann, wenn dem Besteller zu-
nächst eine Verlängerung der Lieferfrist angezeigt wur-
de.  

 

4. Gefahrübergang, Versicherung 
4.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-

gen Verschlechterung der Lieferung und Leistung geht 
mit Bereitstellung der Lieferung und Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft auf den Besteller über. Das gilt auch 
dann, wenn sich der Versand infolge von Umständen, 
die wir nicht zu vertreten haben, verzögert. Unterbleibt 
die Mitteilung der Versandbereitschaft, so geht die Ge-
fahr mit Übergabe der Ware an den Transporteur, spä-
testens jedoch mit dem Verlassen des Werks oder La-
gers, auf den Besteller über. Dies gilt auch bei Ver-
wendung unserer Transportmittel oder frachtfreier Lie-
ferung. 

 
4.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Ware solange ausrei-

chend zu versichern, wie unser Eigentumsvorbehalt 
gilt. Unabhängig hiervon sind wir berechtigt – jedoch 
nicht verpflichtet -, die Ware für den Transport zum 
Besteller zu versichern und die hierdurch entstehen-
den Kosten zu berechnen. 

 

5. Preise, Preisänderungen 
5.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere 

Preise ab Werk bzw. Versandort einschließlich Verla-
dung, jedoch ausschließlich Verpackung, Fracht, Ver-
sicherung und gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese Posi-
tionen werden gesondert berechnet.  

 
5.2 Wir behalten uns vor, unsere Preise angemessen zu 

ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kosten-
senkungen oder –erhöhungen, insbesondere aufgrund 
von Änderungen der technischen Ausführung im Sinne 
der Ziff. 2.3, von Tarifabschlüssen oder Materialpreis-
änderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller 
auf Verlangen nachweisen. 

 
5.3 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen auf-

rechnen, die durch uns anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

 

6.  Zahlungsbedingungen  
6.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen 

nach Rechnungsdatum zahlbar ohne jeden Abzug. Bei 
Zahlung von innerhalb 14 Tagen gewähren wir 2 % 
Skonto, jedoch nur dann, wenn sämtliche älteren fälli-
gen Rechnungen beglichen sind. Eine Annahme von 
Wechseln oder Schecks erfolgt nicht. 

 
6.2 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, 

alle Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbin-
dung sofort fällig zu stellen. Skontovereinbarungen, 
Rabatte, Preisnachlässe etc. gelten in diesem Fall als 
verfallen. Der Besteller hat während des Verzugs die 
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Geldschuld in Höhe von 8 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz zu verzinsen.  

 
6.3 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sind 

wir berechtigt, sofortige Barzahlung für alle Liefe-
rungen zu verlangen. Werden uns Umstände be-
kannt, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers 
in Frage stellen (wie z. B. die Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen), sind wir berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse, 
Nachnahme oder Sicherheitsleistung auszuführen 
oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadener-
satz zu verlangen. Wir sind ferner berechtigt, die 
Waren auf Kosten des Bestellers sofort zurückzu-
holen, nachdem wir vom Vertrag zurückgetreten 
sind. 

 

7. Eigentumsvorbehalt  
7.1 Unsere Lieferungen erfolgen stets unter Eigen-

tumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur völligen Be-
zahlung sämtlicher Forderungen aus der Ge-
schäftsbeziehung mit dem Besteller unser Eigen-
tum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene 
Eigentum als Sicherheit für unsere Saldoforderung.  

 
7.2 Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte, unter 

Eigentumsvorbehalt stehende Ware (ausgenom-
men Maschinen und Anlagen) im Rahmen seines 
ordentlichen Geschäftsgangs weiter zu veräußern. 
In diesem Falle tritt er seine Kaufpreisforderung in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab. 
Auf unser Verlangen hat uns der Besteller die 
Schuldner der abgetretenen Forderung bekannt-
zugeben und ihnen die Abtretung anzuzeigen. Der 
Besteller darf die Vorbehaltsware jedoch weder 
verpfänden noch sicherungsübereignen.  

 
7.3 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt 

stets für uns als Hersteller im Sinne von §  
950 BGB, ohne uns jedoch zu verpflichten. Die 
verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne 
dieser Bedingungen. Wird Vorbehaltsware mit an-
deren, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der anderen verwendeten Waren 
zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder der Vermi-
schung. Die so entstandenen Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedin-
gungen. Der Besteller ist auf unser Verlangen ver-
pflichtet, den Erwerber der Vorbehaltsware auf un-
sere Eigentumsrechte hinzuweisen. 

 
7.4 Der Besteller ist ermächtigt, die Forderungen aus 

dem Weiterverkauf einzuziehen unbeschadet un-
serer eigenen Einziehungsbefugnis. Solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß nachkommt, werden wir die Forde-
rung nicht selbst geltend machen. Auf unser Ver-
langen hat uns der Besteller die Schuldner der ab-
getretenen Forderungen bekannt zu geben und ih-
nen die Abtretung anzuzeigen. Unser Recht, die 
Abtretung den Drittschuldnern selbst mitzuteilen, 
wird hierdurch nicht berührt. Dem Besteller ist es 
untersagt, die Forderung gegen die Drittschuldner 
an Dritte abzutreten oder mit den Drittschuldnern 
ein Abtretungsverbot zu vereinbaren.  

7.5 Der Besteller ist verpflichtet, uns von einer Pfändung 
oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Siche-
rungsrechte durch Dritte unverzüglich und auf 
schnellstem Weg zu benachrichtigen. Der Besteller ist 
verpflichtet, uns alle zur Wahrung unserer Rechte not-
wendigen Unterlagen zu übergeben und die uns durch 
eine notwendige Intervention entstehenden Kosten zu 
erstatten. 

 
7.6 Die Standortänderung von gelieferten Maschinen und 

Anlagen bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung. Der Besteller hat die gelieferten Maschinen 
und Anlagen in einwandfreiem Zustand zu erhalten.  

 
7.7 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten 

unsere Forderungen um mehr als 10 v. H., so werden 
wir auf Verlangen des Bestellers insoweit Sicherheiten 
nach unserer Wahl frei geben. 

 

8. Gewährleistung, Mängelrüge, Verjährungsfrist  
8.1 Der Besteller hat die empfangene Ware unverzüglich 

nach Erhalt auf Mängel zu untersuchen. Mängelrügen 
hat der Besteller unverzüglich nach Erhalt der Ware, 
spätestens aber innerhalb von 14 Tagen, schriftlich zu 
erheben. Für versteckte Mängel gilt die gleiche Frist ab 
Entdeckung. Für nicht rechtzeitig angezeigte Mängel 
entfallen die Gewährleistungsansprüche. 

 
8.2 Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer 

Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Falls wir 
den Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behe-
ben oder Ersatz liefern, hat der Besteller das Recht, 
vom Vertrag zurückzutreten oder Herabsetzung des 
Kaufpreises zu verlangen. Der Rücktritt ist ausge-
schlossen, wenn nur eine unerhebliche Pflichtverlet-
zung unsererseits vorliegt.  

 
8.3 Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche 

beträgt: 
 a, bei der Lieferung von Sachen, die entsprechend 

ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet wurden und die Mangelhaftigkeit eines 
Bauwerks verursacht haben 5 Jahre, 

 b, bei Lieferung sonstiger neuer Ware an Unterneh-
mer 1 Jahr. 

 Die Frist beginnt mit der Ablieferung der Sache. 
 
8.4 Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen: 
 a, für Gebrauchtmaschinen oder sonstige gebrauchte 

Gegenstände, es sei denn, eine Mängelhaftung 
wurde ausdrücklich vereinbart; 

 b, bei Verbrauch und Verschleiß von Materialien und 
Teilen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit einer un-
vermeidlichen und regelmäßigen Abnutzung unter-
liegen, wie z.B. Walzen, Bürsten, Federn, Messer, 
Leuchtmittel, Filter u. ä.; 

 c, wenn und soweit der Besteller die vorgeschriebe-
nen Wartungs- und Pflegearbeiten nicht entspre-
chend den Maßgaben der Bedienungsanleitung 
durchführt oder durchführen lässt. 

 
8.5 Gewährleistungsansprüche bestehen insbesondere 

nicht für Mängel, die nach Gefahrübergang entstehen 
infolge von ungeeigneter oder unsachgemäßer Ver-
wendung, fehlerhafter Montage bzw. in Betriebsetzung 
durch den Besteller oder Dritte, unzulässiger Betriebs-
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weise, natürlicher Abnutzung, ungeeigneter Be-
triebsmittel, ungeeignetem Aufstellort, fehlender 
Stabilität oder ungeeigneter Sicherung der Strom-
versorgung sowie für nicht reproduzierbare Soft-
warefehler. Bessert der Besteller oder ein Dritter 
unsachgemäß nach, besteht keine Haftung unse-
rerseits für die daraus entstehenden Folgen. Glei-
ches gilt für jede ohne unsere vorherige Zustim-
mung vorgenommene Änderung an der gelieferten 
Ware. 

 

9. Haftungsbegrenzung  
9.1 Bei einer uns oder einem unserer gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurechenbaren 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit haften wir nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. 

 
9.2 Für sonstige Schäden gilt Folgendes: 
 a, Für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns 
oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Er-
füllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

 b, Für Schäden, die auf der Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten infolge einfacher Fahr-
lässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertre-
tern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die 
Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypi-
schen, höchstens jedoch auf den Wert der ge-
lieferten Ware begrenzt.  

 c, Schadensersatzansprüche für sonstige Schä-
den bei der Verletzung von Nebenpflichten oder 
nicht wesentlichen Pflichten im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 

 
9.3 Schadenersatzansprüche aus Verzug, die auf 

einfacher Fahrlässigkeit beruhen, sind ausge-
schlossen; die gesetzlichen Rechte des Bestellers 
nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist bleiben 
unberührt. 

 
9.4 Die Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen 

gelten nicht, sofern wir einen Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache übernommen haben. 

 
9.5 Die Ansprüche des Bestellers auf Ersatz vergebli-

cher Aufwendungen anstelle Schadensersatzes 
statt der Leistung und die Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

 

10. Haftung für mittelbare Schäden 
 Für mittelbare Schäden infolge einer mangelhaften 

Lieferung wie z. B. Produktionsausfall, entgange-
nen Gewinn und Mehrverbrauch an Material haften 
wir nicht, es sei denn in Fällen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.  

 

11. Abtretungsverbot  
 Der Besteller ist nicht berechtigt, ohne unser Ein-

verständnis Rechte aus den mit uns abgeschlos-
senen Verträgen auf Dritte zu übertragen. 

 

 

12.  Service 
 Übernehmen wir Montage-, Service- oder Instruktions-

leistungen sowie die Lieferung von Serviceteilen, gel-
ten ergänzend zu diesen Liefer- und Zahlungsbedin-
gungen die Servicebedingungen der Dantex Deutsch-
land GmbH sowie die Kostensätze für Service-
Einzelaufträge der Dantex Deutschland GmbH. 

 

13. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand  
13.1 Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Geltung 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) 
ist ausgeschlossen. 

 
13.3 Gerichtsstand ist das Landgericht Darmstadt. Wir sind 

jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem Sitz 
zu verklagen.  

 
 
 
 
Dantex Deutschland GmbH 
Stubenwald-Allee 10 
64625 Bensheim 



Servicebedingungen  
der Dantex Deutschland GmbH 

 
Gültig ab 1. Februar 2009 

 
 
 

1. Geltungsbereich 
Für alle von uns erbrachten Dienstleistungen (Leis-
tungen) gegenüber Unternehmen (Besteller) gelten 
soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, aus-
schließlich unsere nachstehenden Servicebedin-
gungen. Diese Dienstleistungen werden entweder 
als Service-Einzelaufträge oder als genau definier-
te Leistungspakete in Form von Wartungsverträ-
gen erbracht. Diese Servicebedingungen gelten 
gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich ver-
einbart werden. Entgegenstehende oder hiervon 
abweichende Bedingungen des Bestellers werden 
nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen.  

 

 

2. Vertragsabschluss 
2.1 Service-Einzelaufträge werden entweder schrift-

lich, z. B. mit Ausfüllen und Unterzeichnen einer 
Bestellung, durch Eingang eines Fax oder einer 
Email bei uns oder durch telefonische Bestellung 
bindend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn 
wir den Auftrag schriftlich bestätigen oder er da-
durch bestätigt wird, dass wir die Dienstleistung 
erbringen.  

 
2.2 Ergänzend bzw. neben diesen Servicebedingun-

gen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingun-
gen in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

 
2.3 Diese Servicebedingungen gelten nicht für Leis-

tungen, die im Rahmen der Erfüllung von Mängel-
ansprüchen erbracht werden oder soweit andere 
Konditionen ausdrücklich vereinbart und von uns 
schriftlich bestätigt werden. 

 

 

3.  Ausführungszeit  
3.1 Die Einhaltung der vereinbarten Ausführungszeit 

setzt voraus, dass alle kaufmännischen und tech-
nischen Fragen geklärt sind und der Besteller die 
ihm obliegenden Verpflichtungen, die ihm nach Zif-
fer 4 obliegen, rechtzeitig und ordnungsgemäß er-
füllt hat. 

 
3.2 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder ver-

letzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns entstandenen 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendun-
gen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprü-
che bleiben vorbehalten.  

 
3.3 Ist die Nichteinhaltung der Ausführungszeit auf 

höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige 
Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussberei-
ches liegen oder die wir nicht zu vertreten haben, 
zurückzuführen, so verlängert sich die Ausfüh-
rungszeit angemessen. Wir werden dem Besteller 

in diesem Fall den Beginn und das Ende derartiger 
Umstände baldmöglichst mitteilen.  

 
3.4 Kommen wir in Verzug mit der Ausführung der Leis-

tung und erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, 
so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädi-
gung zu verlangen. Das Recht des Bestellers, bei Vor-
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen den Rücktritt 
vom Vertrag zu erklären, bleibt unberührt. Weitere An-
sprüche wegen Verzugs mit der Leistung sind ausge-
schlossen, sofern kein Fixgeschäft oder Wegfall des 
Interesses an der Vertragserfüllung vorliegt.  

 

 

4. Obliegenheiten des Bestellers 
4.1 Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die Re-

paratur- und/oder Montagestelle frei zugänglich ist, die 
nach den Umständen erforderlichen Schutzvorrichtun-
gen getroffen wurden, notwendige Gerätschaften wie 
Gerüste und Hebezeuge usw. bereitstehen. Bei Stö-
rungsmeldungen mit anschließendem Reparaturauf-
trag hat der Besteller eine exakte Beschreibung des 
aufgetretenen Fehlerbildes zur Verfügung zu stellen. 

 
4.2 Im Übrigen hat der Besteller bei Leistungen durch uns 

auf seine Kosten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen: 
- zur Aufstellung und Inbetriebsetzung erforderliche 

Vorrichtungen, Betriebsmittel und Betriebsstoffe;  
- Strom, Beleuchtung, Heizung/Klimatisierung, Was-

ser, Druckluft;  
- zur Aufbewahrung von Werkzeugen und gelieferten 

Teilen geeignete, insbesondere trockene und ver-
schließbare Räume. 

 
4.3 Der Besteller stellt sicher, dass vor Beginn der Installa-

tion einer Maschine oder Komponente alle dazu erfor-
derlichen Teile an Ort und Stelle verfügbar und alle 
Vorarbeiten soweit fertig gestellt sind, dass unsere 
Servicetechniker die Installation sofort nach Ankunft 
beginnen und ohne Unterbrechung durchführen kön-
nen. 

 

 

5. Gefahrübergang, Abnahme 
5.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn er das 

Werk abgenommen hat oder er sich im Annahmever-
zug befindet. Die Abnahme muss unverzüglich zum 
Abnahmetermin, hilfsweise nach unserer Meldung 
über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. 
Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines 
nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.  

 
5.2 Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor 

Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder 
andere objektive unabwendbare, von uns nicht zu ver-
tretende Umstände beschädigt oder zerstört, so behal-
ten wir für die ausgeführten Leistungen den Vergü-
tungsanspruch. 
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6. Preise und Vergütung  
6.1 Alle von uns angebotenen und ausgeführten 

Dienstleistungen erfolgen grundsätzlich gegen Ver-
tragsgebühr bzw. Vergütung, sofern wir sie nicht 
ausdrücklich als kostenlose Kulanzleistung anbie-
ten. Sämtliche Vertragsgebühren und Vergütungen 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer. 

 
6.2 Die im Zusammenhang mit der Ausführung der 

Dienstleistungen uns entstehenden Nebenkosten, 
wie Reisekosten, Kosten für den Transport des 
Reparaturwerkzeugs und des persönlichen Ge-
päcks u. ä. werden von uns zusätzlich in Rech-
nung gestellt, sofern nichts anderes vereinbart ist.  

 
6.3 Bei Verträgen mit einem vereinbarten Ausfüh-

rungsbeginn von mehr als vier Monaten nach Ver-
tragsabschluss behalten wir uns das Recht vor, 
unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von 
Personalkostenerhöhungen oder Materialpreisän-
derungen eintreten. Diese werden wir dem Bestel-
ler auf Verlangen nachweisen. 

 
6.4 Sollten wir Steuern, Zölle oder ähnliche Aufwen-

dungen durch Leistungen im Ausland zu tragen 
haben oder sollten nach Vertragsabschluss Ge-
bühren oder Abgaben, insbesondere Zölle oder 
Steuern, eingeführt oder erhöht werden, so sind 
diese vom Besteller zusätzlich zu tragen. 

 
6.5 Erbringen wir Leistungen auf Verlangen des Be-

stellers, die über den vereinbarten Leistungsinhalt 
hinausgehen oder diesen abändern, hat der Be-
steller die zusätzlichen Leistungen zu vergüten.  

 
6.6 Die Abrechnung von Service-Einzelaufträgen er-

folgt zu unseren üblichen Kostensätzen. Maßge-
bend ist dafür der vom Besteller abzuzeichnende 
Serviceauftrag und Arbeitsbericht. Darin werden 
die Arbeitszeit und Arbeitsleistung festgehalten. 
Dabei werden angefangene 15 Minuten auf eine 
Viertelstunde aufgerundet.  

 

 

7. Zahlungsbedingungen  
7.1 Zahlungen sind vom Besteller bar ohne jeden 

Abzug frei unserer Zahlstelle sofort nach Erhalt der 
Rechnung zu leisten. 

 
7.2 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir be-

rechtigt, alle Forderungen aus der gesamten Ge-
schäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Skonto-
vereinbarungen, Rabatte, Preisnachlässe etc. gel-
ten in diesem Fall als verfallen. Der Besteller hat 
während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 
8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu ver-
zinsen.  

 
7.3 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sind 

wir berechtigt, sofortige Barzahlung für alle Liefe-
rungen zu verlangen. Liegen Umstände vor, wel-
che die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage 
stellen (wie z.B. die Nichteinhaltung der Zahlungs-
bedingungen), sind wir berechtigt, noch bestellte 
Leistungen nur gegen Vorauskasse oder Sicher-

heitsleistung auszuführen oder vom Vertrag zurückzu-
treten und Schadenersatz zu verlangen.  

 
7.4 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen auf-

rechnen, die durch uns anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

 

 

8. Eigentumsvorbehalt 
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelie-

ferten Sachen bis zur Bezahlung dieser und aller ande-
ren Forderungen aus der laufenden Geschäftsbezie-
hung vor.  

 
8.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbe-

sondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt 
vom Vertrag und zur Rücknahme der unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferten Waren berechtigt und der 
Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.  

 

 

9. Gewährleistung, Mängelrüge, Verjährungsfrist  
9.1 Nimmt der Besteller das Werk trotz Kenntnis eines 

Mangels ab, stehen ihm die Gewährleistungsansprü-
che in dem nachfolgend beschriebenen Umfang nur 
zu, wenn er sich diese bei der Abnahme vorbehalten 
hat. 

 
9.2 Treten nach der Abnahme Mängel auf, die dem Bestel-

ler bei der Abnahme noch nicht bekannt waren, so ist 
der Besteller verpflichtet, uns solche Mängel unverzüg-
lich – spätestens jedoch 7 Tage nach ihrer Entdeckung 
– schriftlich mitzuteilen. Für nicht rechtzeitig angezeig-
te Mängel entfallen die Gewährleistungsansprüche. 

 
9.3 Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer 

Wahl Nachbesserung oder eine Neuherstellung. Falls 
wir den Mangel nicht innerhalb angemessener Frist 
beheben oder Ersatz liefern, hat der Besteller das 
Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Herabsetzung 
der Vergütung zu verlangen. Der Rücktritt ist ausge-
schlossen, wenn nur eine unerhebliche Pflichtverlet-
zung unsererseits vorliegt.  

 
9.4 Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche 

beträgt: 
 a, bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, 

Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der 
Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleis-
tungen ein Jahr; 

 b, bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg 
in der Erbringung von Planungs- oder Überwa-
chungsleistungen 5 Jahre; 

 c, im Übrigen ein Jahr. 
 
9.5 Die Frist beginnt in den Fällen 9.4.a, und 9.4.b, mit der 

Abnahme. In den übrigen Fällen beginnt die Frist mit 
dem von den gesetzlichen Vorschriften für die regel-
mäßige Verjährungsfrist vorgesehenen Fristbeginn. 

 
9.6 Gewährleistungsansprüche bestehen insbesondere 

nicht für Mängel, die nach Gefahrübergang entstehen 
und Folge von ungeeigneter oder unsachgemäßer 
Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. in Betriebset-
zung durch den Besteller oder Dritte, unzulässiger Be-
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triebsweise, natürlicher Abnutzung, nicht ord-
nungsgemäßer Wartung, ungeeigneter Betriebs-
mittel, ungeeignetem Aufstellort, fehlender Stabili-
tät oder ungeeigneter Sicherung der Stromversor-
gung sind sowie für nicht reproduzierbare Soft-
warefehler. Bessert der Besteller oder ein Dritter 
unsachgemäß nach, besteht keine Haftung unse-
rerseits für die daraus entstehenden Folgen. Glei-
ches gilt für jede ohne unsere vorherige Zustim-
mung vorgenommene Änderung an der gelieferten 
Ware. 

 

 

10. Haftungsbegrenzung  
10.1 Bei einer uns oder einem unserer gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zurechenbaren 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit haften wir nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. 

 
10.2 Für sonstige Schäden gilt Folgendes: 
 a, Für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns 
oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Er-
füllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den 
gesetzlichen Bestimmungen

 b, Für Schäden, die auf der Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten infolge einfacher Fahr-
lässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertre-
tern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die 
Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypi-
schen, höchstens jedoch auf den Wert der ge-
lieferten Ware begrenzt.  

 c, Schadensersatzansprüche für sonstige Schä-
den bei der Verletzung von Nebenpflichten oder 
nicht wesentlichen Pflichten im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 

 
10.3 Schadenersatzansprüche aus Verzug, die auf 

einfacher Fahrlässigkeit beruhen, sind ausge-
schlossen; die gesetzlichen Rechte des Bestellers 
nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist bleiben 
unberührt. 

 
10.4 Die Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen 

gelten nicht, sofern wir einen Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Sache übernommen haben. 

 
10.5 Die Ansprüche des Bestellers auf Ersatz vergebli-

cher Aufwendungen anstelle des Schadensersat-
zes statt der Leistung und die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

 

 

11. Haftung für mittelbare Schäden 
 Für mittelbare Schäden infolge einer mangelhaften 

Dienstleistung wie z.B. Produktionsausfall, entgan-
genen Gewinn und Mehrverbrauch an Material haf-
ten wir nicht, es sei denn in Fällen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit.  

 

 

 

12. Abtretungsverbot  
 Der Besteller ist nicht berechtigt, ohne unser Einver-

ständnis Rechte aus den mit uns abgeschlossenen 
Verträgen auf Dritte zu übertragen. 

 

 

13. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand  
13.1 Es gilt ausschließlich deutsches Recht; die Geltung 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) 
ist ausgeschlossen. 

 
13.3 Gerichtsstand ist das Landgericht Darmstadt. Wir sind 

jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem Sitz 
zu verklagen.  
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